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A Allgemeine Bestimmungen 

Mit dem allgemeinen bauaufsichtlichen Prufzeugnis ist die Anwendbarkeit der Bauart im 
Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen. 

Das allgemeine bauaufsichtliche PrUfzeugnis ersetzt nicht die fUr die DurchfUhrung von 
Bauvorhaben gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und 
Bescheinigungen. 

Das allgemeine bauaufsichtliche PrUfzeugnis wird unbeschadet der Rechte Dritter, 
insbesondere privater Schutzrechte, erteilt. 

Hersteller bzw. Vertreiber der Bauart haben, unbeschadet weiter gehender Regelungen in 
den ,Besonderen Bestimmungen" dem Anwender der Bauart Kopien des allgemeinen 
bauaufsichtlichen Prufzeugnisses zur Verfugung zu stellen. Der Anwender hat das 
allgemeine bauaufsichtliche Prufzeugnis auf der Baustelle bereitzuhalten. 

Das allgemeine bauaufsichtliche Prufzeugnis darf nur vollstandig vervielfaltigt werden. Eine 
auszugsweise Veroffentlichung bedarf der Zustimmung der Materialprufanstalt fUr das 
Bauwesen, Braunschweig. Texte und Zeichnungen von Werbeschriften durfen dem 
allgemeinen bauaufsichtlichen Prufzeugnis nicht widersprechen. Obersetzungen des 
allgemeinen bauaufsichtlichen Prufzeugnisses mussen den Hinweis , Von der 
Materialprufanstalt fUr das Bauwesen, Braunschweig, nicht geprufte Obersetzung der 
deutschen Originalfassung" enthalten. 

Das allgemeine bauaufsichtliche Prufzeugnis wird widerruflich erteilt. Das allgemeine 
bauaufsichtliche Prufzeugnis kann nachtraglich erganzt und geandert werden, insbesondere, 
wenn neue technische Erkenntnisse dies erfordern. 

8 Besondere Bestimmungen 

1 Gegenstand und Anwendungsbereich 

1.1 Gegenstand 

1.1.1 Das allgemeine bauaufsichtliche Prufzeugnis (abP) gilt fUr die Herstellung und Anwendung 
von Rohrabschottungen ,Rockwool Rohrabschottung fUr brennbare Rohrleitungen" die bei 
einseitiger Brandbeanspruchung der Feuerwiderstandsklasse R 30, R 60, R 90 bzw. R 120 
nach DIN 4102-11 : 1985-12 ') angehoren. 

1.1.2 Die Rohrabschottung muss in Abhangigkeit von den Rohrabmessungen und dem Material 
des Mediumrohres aus einer Streckenisolierung (Rohrschalen) bestehen. Die Fuge zwischen 
der in der Bauteillaibung befindlichen Rohrisolierung und der Bauteillaibung ist gemaP-> 
Abschnitt 2.2.3 zu verschlieP->en. Details sind dem Abschnitt 2 zu diesem allgemeinen 
bauaufsichtlichen Prufzeugnis zu entnehmen . 

. 
) Dieses allgemeine bauaufsichtliche Prilfzeugnis enthalt durch datierte und undatierte Verweisungen Festlegungen aus anderen 

Publikationen. Die Verweisungen sind an den jeweiligen Stellen im Text zitiert, und die Publikationen sind auf Seite 11 aufgefUhrt. 
Bei datierten Verweisungen mussen spatere Anderungen oder Oberarbeitungen dieser Publikationen bei diesem allgemeinen 
bauaufsichtl ichen Prufzeugnis berucksichtigt warden. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe der in Bezug 
genommenen Publikationen. 
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1.2 Anwendungsbereich 

1.2.1 Die Rohrabschottung darf in 

mindestens 100 mm dicke Wande aus Mauerwerk, Beton bzw. Stahlbeton oder 
Porenbeton, 

mindestens 100 mm dicke nichttragende, raumabschlier.,ende Trennwande in 
Metallstanderbauweise nach DIN 4102-4: 1994-03, Tabelle 48, bzw. nach gOiti
gem allgemeinen bauaufsichtlichen PrOfzeugnis oder allgemeiner bauaufsichtli
cher Zulassung, jeweils mit einer zweilagigen beidseitigen Bekleidung bzw. Be
plankung bzw. 

mindestens 150 mm dicke Decken aus Beton bzw. Stahlbeton oder Porenbeton 

mindestens der Feuerwiderstandsklasse F 90 nach DIN 4102-2: 1977-09 eingebaut werden. 

Rohrabschottungen ,Rockwool Rohrabschottung fOr brennbare Rohrleitungen", die gemar., 
diesem allgemeinen bauaufsichtlichen PrOfzeugnis in die Feuerwiderstandsklasse R 120 
nach DIN 4102-11 eingestuft sind, mOssen in Wande bzw. Decken der vg. Bauart 
mindestens der Feuerwiderstandsklasse F 120 nach DIN 4102-2: 1977-09 eingebaut 
werden. 

Wahlweise dOrfen die Rohrabschottungen ,Rockwool Rohrabschottung fOr brennbare 
Rohrleitungen" der Feuerwiderstandsklasse R 30, R 60 bzw. R 90 nach DIN 4102-11 in min
destens 100 mm dicke nichttragende, raumabschlier.,ende Trennwande der Feuerwider
standsklasse F 90 nach DIN 4102-2: 1977-09 gemar., der allgemeinen bauaufsichtlichen 
Zulassung Nr. Z-19.32-2163 vom 06.02.2015 eingebaut werden. 

Wahlweise dOrfen die Rohrabschottungen ,Rockwool Rohrabschottung fOr brennbare 
Rohrleitungen" der Feuerwiderstandsklasse R 30, R 60 bzw. R 90 nach DIN 4102-11 in min
destens 100 mm dicke nichttragende, raumabschlier.,ende Trennwande aus Gips- Wandbau
platten nach DIN EN 12859:20111-05 mindestens der Feuerwiderstandsklasse F 90 nach 
DIN 4102-2: 1977-09 eingebaut werden. Voraussetzung hierfOr ist, dass sich im Bereich der 
Rohrabschottungen Ober die gesamte Dicke der vg. Wand aus Gipswandbauplatten kein 
Hohlraum befindet, d.h. die die Rohrabschottung begrenzenden Wandlaibungen mOssen 
eine geschlossene Oberflache aufweisen. 

1.2.2 Durch die Rohrabschottung dOrfen Rohre aus Kunststoff gemar., den Anlagen 5 bis 9 sowie 
16 unter BerOcksichtigung der Bestimmungen gemar., Abschnitt 2 hindurchgefOhrt werden, 
die fOr Rohrleitungsanlagen der Wasserversorgung und Heizung bestimmt sind. 

1.2.3 FOr die Verwendung der Rohrabschottungen in anderen Bauteilen - z. B. in Decken, deren 
Zuordnung in eine Feuerwiderstandsklasse nach DIN 4102 nur mit Hilfe einer feuerwider
standsfahigen Unterdecke moglich ist oder in ,Kombi"- Abschottungen - oder fOr Rohre ande
rer Anwendungsbereiche oder aus anderen Werkstoffen oder anderer Rohraur.,endurchmes
ser bzw. Rohrwanddicken als in Abschnitt 1.2.2 und in den Anlagen 5 bis 9 sowie 16 zu die
sem allgemeinen bauaufsichtlichen PrOfzeugnis angegeben, ist die Brauchbarkeit gesondert 
nachzuweisen, z. B. durch ein allgemeines bauaufsichtliches Prufzeugnis oder eine allge
meine bauaufsichtliche Zulassung. 
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1.2.4 Die Auflagerung bzw. Abhangung (siehe auch Anlagen) der Leitungen oder die AusfUhrung 
der Rohre muss so erfolgen, dass die Rohrabschottungen und die raumabschlieP->enden 
Bauteile im Brandfall ~ 30 Minuten, ~ 60 Minuten, ~ 90 Minuten bzw. ~ 120 Minuten funkti
onsfahig bleiben, vgl. DIN 4102-4, Abschnitt 8.5.7.5. Die erste Abhangung bzw. Unterstl.it
zung der Rohre muss beidseitig Wand bzw. deckenoberseitig in einem Abstand a~ 600 mm 
von der Wandoberflache bzw. der Deckenoberseite erfolgen. 

1.2.5 Aus den fUr die Bauart gl.iltigen technischen Bestimmungen (z.B. Bauordnung, 
Sonderbauvorschriften oder Richtlinien) konnen sich weitergehende Anforderungen oder ggf. 
Erleichterungen ergeben. 

1.2.6 Soweit Anforderungen an den Schallschutz gestellt werden, sind weitere Nachweise zu 
erbringen. 

1.2. 7 Aufgrund der Erklarung des Antragstellers werden in der Bauart keine Produkte verwendet, 
die der Gefahrstoffverordnung, der Chemikalienverbotsverordnung oder der FCKW-Halon
Verbotsverordnung unterliegen bzw. es werden die Auflagen aus den o. a. Verordnungen 
(insbesondere der Kennzeichnungspflicht) eingehalten. 

Weiterhin erklart der Antragsteller, dass - sofern fOr den Handel und das lnverkehrbringen 
oder die Verwendung MaP->nahmen im Hinblick auf die Hygiene, den Gesundheitsschutz oder 
den Umweltschutz zu treffen sind- diese vom Antragsteller veranlasst bzw. in der erforderli
chen Weise bekanntgemacht werden. 

Daher bestand kein Anlass, die Auswirkungen der Bauprodukte im eingebauten Zustand auf 
die ErfOIIung von Anforderungen des Gesundheits- und Umweltschutzes zu prOfen. 

2 Bestimmungen fur die Bauart 

2.1 Eigenschaften und Zusammensetzung 

FOr die zu verwendenden Bauprodukte gelten die in der Tabelle 1 zusammengestellten An
gaben hinsichtlich der Bezeichnung, der Materialkennwerte, der bauaufsichtlichen Benen
nung und des Verwendbarkeitsnachweises. 

Tabelle 1: Zusammenstellung der Kennwerte der Bauprodukte 

Bauprodukt/ Dicke 
ggf. Verwendbarkeitsnachweis (NennmaB) 

[mm] 

,Conlit 150 U"- Rohrschale 
~ 16,5 

gem. abP1
> Nr. P-NDS04-417 

Dammschichtbildender Baustoff 
.Conlit KIT" -
gem. abZ2

> Nr. Z-23.14-1104 

,Conlit Kleber" 
(Kleber auf Wasserglas- Basis) -
nach DIN 4102-1 : 1998-05 

Verwendete Abki.irzungen: 
abZ => Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung 
abP => Allgemeines bauaufsichtliches Pri.ifzeugnis 

Rohdichte 
(Nennwert) 

[kg/m3
] 

ca. 150,0 

1100 ± 60 

-

Bauaufsichtliche 
Benennung 
nach BRL 

nichtbrennbar 

normalentflammbar 

mindestens 
normalentflam m bar 



MPA BRAUNSCHWEIG 
Seite 51 Allgemeines bauaufsichtliches Priifzeugnis Nr. P-3726/4140-MPA BS vom 

20.11.2015 iBMB~~~ 

Die Liste der Unterlagen, auf deren Grundlage das allgemeine bauaufsichtliche Prufzeugnis 
erteilt wurde, ist bei der PrGfstelle hinterlegt. 

2.2 Konstruktiver Aufbau der Rohrabschottung ,Rockwool Rohrabschottung fur 
nichtbrennbare Rohrleitungen" 

2.2.1 Allgemeines 

Die Rohrabschottung ,Rockwool Rohrabschottung fUr brennbare Rohrleitungen" muss in 
Abhangigkeit des Auf?,endurchmessers der Mediumrohre und der AusfGhrungsvariante aus 
einer ;::: 16,5 mm dicken Streckenisolierung aus ,Conlit 150 U"- Rohrschalen und einem 
Verschluss der Fuge zwischen Streckenisolierung und Bauteillaibung gemaf?, Abschnitt 2.2.3 
bestehen. 

2.2.2 Streckenisolierung 

Die Streckenisolierung der Mediumrohre muss im Bereich der Bauteillaibung und beidseitig 
der Wand- bzw. Deckenkonstruktion (s. Anlage 1 bis 6 sowie 16) bzw. lediglich einseitig der 
Wand- bzw. Deckenkonstruktion (s. Anlage 12 bis 14) angeordnet werden. Die 
Streckenisolierung ist stets so um das Rohr zu legen, dass sie das Rohr an jeder Stelle dicht 
umschlief?,t. Weitere Einzelheiten zum konstruktiven Aufbau der Rohrisolierung sind den 
Anlagen zu diesem allgemeinen bauaufsichtlichen Prufzeugnis zu entnehmen. 

2.2.3 Fugenausbildung 

Variante 1 : Formschli.issiger Ringspalt 

Die Rohrisolierung der Rohrabschottung ist formschiOssig so in eine Kernbohrung einzupas
sen, dass sie an jeder Stelle dicht an der Bauteillaibung anliegt. 

Variante 2 : Einheitlich durchgehender Ringspaltverschluss in Massivbauteilen 

Die Restfuge zwischen der Rohrabschottung und der Bauteillaibung ist bei Einbau der Rohr
abschottungen in Massivwande bzw. Massivdecken gemaf?, Abschnitt 1.2.1 in ganzer 
Bauteildicke hohlraumfGIIend dicht mit formbestandigen, nichtbrennbaren Baustoffen wie z.B. 
Mortel, Beton oder Gips zu verschlier?,en, wobei die umlaufende Breite zwischen der Rohr
isolierung und der Bauteillaibung maximal b = 70 mm betragen dart. 

Bei einer Breite der Restfuge von b ~ 30 mm kann die Restfuge zwischen der Rohrisolierung 
und der Bauteillaibung mit dem dammschichtbildenden Baustoff ,CONLIT KIT" in ganzer 
Bauteildicke hohlraumfOIIend dicht verschlossen werden. 

Variante 3: Kombinierter Ringspaltverschluss in Massivbauteilen- Anlage 17 

Die Restfuge zwischen der Rohrabschottung und der Bauteillaibung kann bei Einbau der 
Rohrabschottungen in Massivwande bzw. Massivdecken gemaf?, Abschnitt 1.2.1 wie auf 
Anlage 17 dargestellt verschlossen werden, wobei das beidseitig des Bauteils angeordnete 
,CONLIT KIT" uber seine gesamte Tiefe von d = 30 mm hohlraumfOIIend dicht einzubringen 
ist. 
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Variante 4 : Ringspaltverschluss in Kernbohrungen von leichten Trennwanden - An
lage 2, 3 und 17 

Wird die Rohrabschottung im Bereich einer Kernbohrung einer leichten Trennwand ge
maB Abschnitt 1.2.1 eingebaut, ist die maximal 30 mm breite Restfuge zwischen der Rohr
isolierung und der Beplankung mit einem Spachtel aus Gips bzw. Ansetzbinder bzw. mit 
,CON LIT KIT" hohlraumfOIIend dicht zu verschlieBen (siehe Anlage 3). 

Verbleibende Spalte zwischen der inneren Mineralwolle- Dammung der leichten Trennwand 
und der Rohrisolierung sind hohlraumfOIIend dicht mit nichtbrennbarer Steinwolle (Schmelz
punkt >1000°C nach DIN 4102-17, Stopfdichte mindestens p = 120 kg/m3

) zu verschlieBen. 

2.2.4 Ausbildung der StoBstellen 

Stor.,stellen (z.B. Schnittkanten) der lsolierungen sind stumpf und dicht aneinander zu sto
Ben. Urn die Rohrisolierung sind 6 Wicklungen pro laufenden Meter aus Stahldrahten bzw. 
Stahlbandern, d 2 0,6 mm, zu fOhren, wobei die erste Umwicklung in einem Abstand von 
a ::::; 50 mm zur Bauteiloberflache und zum gegenuberliegenden freien Ende der 
Streckenisolierung anzuordnen ist. 

Rohrschellen, die im Bereich der Streckenisolierung angeordnet werden, sind vollstandig und 
dicht mit der Rohrisolierung bzw. mit einer Mineralwolle (Baustoffklasse A1, Schmelzpunkt 
> 1000°C) zu ummanteln, die die gleiche Dicke und Rohdichte wie die Streckenisolierung 
aufweist. 

2.2.5 Einbau von ,SANIPEX"- bzw. ,SANIPEX MT"- Rohren - Anlage 16 

Wahlweise dOrfen ,SANIPEX"- bzw. ,SANIPEX MT"- Rohre der J.+R. Gunzenhauser AG, 
Metallgiesserei-Armaturenfabrik, Sissach, Schweiz, durch die Rohrabschottung gefOhrt wer
den, wobei die Muffen- Verbindung wahlweise im DurchfOhrungsbereich angeordnet werden 
dart. Vorrausetzung fOr die DurchfOhrung der vg. ,SANIPEX"- bzw. ,SANIPEX MT"- Rohre 
ist, dass die Randbedingungen der Anlage 16 eingehalten werden. 

2.2.6 Wand- und Deckendurchfuhrungen mit Hullrohr -Anlage 21 

Bei Einbau in Massivwande und Massivdecken gemaB Abschnitt 1.2.1 dart zwischen der 
Rohrisolierung und der Bauteillaibung ein aus ,PP" oder ,PVC" bestehendes HOIIrohr mit ei
nem maximalen RohrauBendurchmesser von d = 190 mm, das beidseitig des Bauteils je
weils bOndig mit der Wand- bzw. Deckenoberflache abschlieBt, angeordnet werden. 

Bei Einbau in Massivdecken gemaB Abschnitt 1.2.1 dart wahlweise zwischen der Rohriso
lierung und der Deckenlaibung ein aus Kupfer bzw. Stahl bestehendes HOIIrohr mit einem 
RohrauBendurchmesser von maximal d = 190 mm und einer Rohrwandstarke von mindes
tens d = 1,5 mm angeordnet werden, wobei das a us Kupfer bzw. Stahl bestehende HOIIrohr 
beidseitig der Decke jeweils maximal I = 10 mm a us der Decke rag en dart. 

Der Verbund zwischen Hullrohr und Bauteillaibung ist stets in gesamter Bauteildicke hohl
raumfOIIend dicht mit formbestandigen, nichtbrennbaren Baustoffen wie z.B. Mortel, Beton 
oder Gips herzustellen. Voraussetzung fOr den Einbau der Hi..illrohre ist, dass die Randbe
dingungen der Anlage 21 und die Randbedingungen und Anwendungsbereiche der Anlagen 
1 bis 9 sowie 12 bis 14 und 16 eingehalten werden 
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2.2.7 Wand- und Deckendurchfi.ihrungen mit Rohrbegleitheizungen- Anlage 22 

Wahlweise dart bei einer beidseitig der Wand- bzw. Deckenkonstruktion angeordneten 
Streckenisolierung im Bereich der Bauteillaibung und beidseitig der Wand- bzw. 
Deckenkonstruktion zwischen dem Rohr und der Rohrisolierung eine der in Anlage 22 aufge
tuhrten Rohrbegleitheizungsleitungen angeordnet werden. Vorrausetzung hierfur ist, dass die 
Randbedingungen der Anlage 22 und die Randbedingungen und Anwendungsbereiche der 
Anlagen 1 bis 9 bzw. 16 eingehalten werden. 

2.2.8 Zusatzliche Angaben zum konstruktiven Aufbau der Rohrabschottungen bei Einbau in 
Wande (Wandabschottungen) 

T -Stucke und 90°· Bogen bei Wandeinbau - Anlage 10 

Die konstruktive Ausbildung von T-StGcken und 90°- Bogen bei Einbau der 
Rohrabschottungen in eine Wand gemaB Abschnitt 1.2.1 sind der Anlage 10 zu entnehmen. 

Die parallel zur Wand verlaufenden Rohrleitungen sind stets in einem Abstand von maximal 
etwa I= 600 mm zu der durch die Wand getuhrten Rohrleitung - gemessen ab der 
RohrauBenseite der durch die Wand gefGhrten Rohrleitung - abzuhangen bzw. zu 
unterstGtzen. Dabei muss die Abhangung bzw. Unterstl.itzung der parallel zur Wand 
verlaufenden Rohrleitungen so erfolgen, dass die Rohrabschottungen und die 
raumabschlieBenden Bauteile im Brandfall ~ 30 Minuten, ~ 60 Minuten, ~ 90 Minuten bzw. 
~ 120 Minuten funktionsfahig bleiben, vgl. DIN 4102-4, Abschnitt 8.5.7.5. 

2.2.9 Zusatzliche Angaben zum konstruktiven Aufbau der Rohrabschottungen bei Einbau in 
Massivdecken (Deckenabschottungen) 

Zusatzliche Lagefixierung 

Werden die Rohrabschottungen in Massivdecken gemaB Abschnitt 1.2.1 eingebaut, muss 
die deckenunterseitig angeordnete Streckenisolierung in ihrer Lage fixiert werden (z.B. durch 
die Anordnung von Schellen). 

Reserveabschottungen • Anlage 11 

Reserveabschottungen durfen in Massivdecken gemaB Abschnitt 1.2.1 (Feuerwiderstands
klasse F 90) eingebaut werden, wenn der Durchmesser der Reserveabschottung maximal 
d = 330 mm betragt und ansonsten die Randbedingungen der Anlage 11 eingehalten wer
den. 

Heizkorperanschli.isse - Anlage 15 

Bei Anschluss von Heizkorpern sind die Rohrabschottungen wie auf Anlage 15 beschrieben 
und dargestellt auszufl.ihren. 
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Deckendurchfuhrungen im Massivwandbereich- Anlage 20 

iBMB~!.1 

Werden einzelne Rohre, die untereinander einen Abstand von mindestens a= 100 mm auf
weisen, im Bereich von Massivwanden durch Massivdecken gemaB Abschnitt 1.2.1 gefUhrt, 
kann die Dicke der an der Massivwand anliegenden Rohrisolierung verringert warden, wenn 
die Randbedingungen der Anlage 20 eingehalten warden und die angrenzende Massivwand 
eine Feuerwiderstandsklasse ,F ... " aufweist, die mindestens der Feuerwiderstandsklasse 
,R. .. " der Rohrabschottung entspricht. 

Deckendurchfuhrungen mit unterbrochener Streckenisolierung - Anlage 23 

Wird die Streckenisolierung nicht durch die Decke gefOhrt, sind die Rohrabschottungen wie 
auf Anlage 15 beschrieben und dargestellt auszufOhren. 

2.2.1 0 Gruppenanordnungen 

Gruppenanordnung in Massivwanden und -decken- Anlage 10 

Bei Gruppenanordnung der Rohrabschottungen ,Rockwool Rohrabschottung fOr brennbare 
Rohrleitungen" mOssen die Zwickel zwischen den isolierten Mediumrohren im Bereich der 
Bauteiloffnung entsprechend der Wand- bzw. Deckendicke stets hohlraumfOIIend dicht wie in 
Abschnitt 2.2.3 beschrieben verschlossen werden. Der Abstand zwischen den einzelnen 
Rohrisolierungen dart a ~ 0 mm betragen. 

Gruppenanordnung in leichten Trennwanden - Anlage 19 

Bei Gruppenanordnungen 

- dart der Abstand zwischen den einzelnen Rohrabschottungen a = 0 mm (games
sen zwischen den Rohrisolierungen) betragen, wobei die einzelnen Gruppen nur 
,einreihig" angeordnet werden dOrten, 

- muss der Abstand der Gruppen untereinander mindestens a = 200 mm (games
sen zwischen den Rohrisolierungen) betragen, 

- dart der Abstand bei horizontal angeordneten Gruppen zwischen den Gruppen 
auf a = 100 mm verringert werden, wenn sich mittig zwischen den Gruppen ein 
Ober die gesamte Hohe der Trennwand verlaufendes Standerprofil befindet, an 
dem die ,GKF"- Beplankung der leichten Trennwand befestigt ist, 

- dart der Abstand der horizontal bzw. vertikal angeordneten Gruppen zu angren
zenden Massivdecken bzw. -wand en auf a = 100 mm verringert werden und 

- sind die Zwickel zwischen den isolierten Mediumrohren im Bereich der Wandoff
nung, wie in Abschnitt 2.2.3 beschrieben, entsprechend der Wanddicke stets 
hohlraumfOIIend dicht zu verschlieBen. 

Beispiele fOr ,Gruppenanordnungen" bei Einbau der Rohrabschottungen ,Rockwool Rohrab
schottung fOr brennbare Rohrleitungen" in leichte Trennwande sind der Anlage 19 zu 
entnehmen. 
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2.2.11 Abstande zu anderen Durchfuhrungen 

iBMB~!.1 

Die Abstande der Rohrabschottungen ,Rockwool Rohrabschottung fOr brennbare Rohr
leitungen" zu anderen DurchfOhrungen (z. B. Kabelabschottungen, Rohrabschottungen von 
Rohrleitungen aus brennbaren Materialien oder LOftungssystemen) sind der Muster-Richtli
nie Ober brandschutztechnische Anforderungen an Leitungsanlagen (Muster-Leitungsanla
gen-Richtlinie MLAR) oder den entsprechenden brandschutztechnischen Verwendbarkeits
nachweisen (z. B. allgemeines bauaufsichtliches PrOfzeugnis oder allgemeine bauaufsichtli
che Zulassung) zu entnehmen. 

Der Abstand der ,Rockwool Rohrabschottung fOr brennbare Rohrleitungen" zu den 
Rohrabschottungen 

,Rockwool Rohrabschottung fOr nichtbrennbare Rohrleitungen" gemaB dem 
allgemeinen bauaufsichtlichen PrOfzeugnis Nr. P-3725/4130-MPA BS, 

,Conlit Pyrostat - Uni RM" und ,Conlit Pyrostat - Uni RMB" gemaB dem allgemeinen 
bauaufsichtlichen PrOfzeugnis Nr. P-3940/2554-MPA BS und 

,Con lit Pyrostat - Uni RM/L T" gemaB dem allgemeinen bauaufsichtlichen PrOfzeugnis 
Nr. P-3941/2564-MPA BS 

darf a 2:: 0 mm betragen, wenn die Rohrabschottungen wie in Anlage 10 (Massivbauteile) 
bzw. 19 (leichte Trennwande) zu diesem allgemeinen bauaufsichtlichen PrOfzeugnis ange
ordnet werden. 

3 Ubereinstimmungsnachweis 

Der Anwender der Bauart hat zu bestatigen, dass die Bauart entsprechend den Bestimmun
gen des allgemeinen bauaufsichtlichen PrOfzeugnisses ausgefOhrt wurde und die hierbei 
verwendeten Bauprodukte den Bestimmungen des allgemeinen bauaufsichtlichen PrOfzeug
nisses entsprechen (Muster fOr diese Obereinstimmungserklarung siehe Seite 12). 

4 Bestimmungen fur Nutzung, Unterhalt, Wartung 

Die Anforderungen an den Brandschutz sind auf Dauer nur sichergestellt, wenn der Gegen
stand nach 1.1 stets in ordnungsgemar.,em Zustand gehalten wird. lm Faile des Austausches 
beschadigter Teile ist darauf zu achten, dass die neu einzusetzenden Materialien sowie der 
Einbau dieser Materialien den Bestimmungen und Anforderungen dieses abP entsprechen. 
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5 Rechtsgrundlage 

Dieses allgemeine bauaufsichtliche Prufzeugnis wird aufgrund des § 19 der Niedersachsi
schen Bauordnung (NBauO) vom 03. April 2012 (Nds. GVBI. S. 46) in Verbindung mit der 
Bauregelliste Teil A des Deutschen lnstituts fOr Bautechnik, Berlin, Ausgabe 2014/2 erteilt. In 
den Landesbauordnungen der ubrigen Bundeslander sind entsprechende Rechtsgrundlagen 
enthalten. 

6 Rechtsbehelfsbelehrung 

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch bei 
der MaterialprOfanstalt fOr das Bauwesen, Braunschweig, erhoben werden. 

Braunschweig, 20.11.2015 

Verzeichnis der mitgeltenden Normen und Richtlinien siehe folgende Seite 
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Verzeichnis der Normen und Richtlinien 

DIN 4102-1 : 1998-05: 

DIN 4102-2: 1977-09: 

DIN 4102-4: 1994-03: 

Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; Baustoffe, Begriffe, 
Anforderungen und PrOfungen 

Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; Bauteile; Begriffe, 
Anforderungen und PrOfungen 

Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; Zusammenstellung und 
Anwendung klassifizierter Baustoffe, Bauteile und Sonderbauteile 

DIN 4102-4/A1: 2004-11: Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; Zusammenstellung und 
Anwendung klassifizierter Baustoffe, Bauteile und Sonderbauteile -
Anderung A1 

DIN 4102-11 : 1985-12: Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; Rohrummantelungen, 
Rohrabschottungen lnstallationsschachte und -kanale sowie AbschiOsse 
ihrer Revisionsoffnungen, Begriffe, Anforderungen und PrOfungen 

DIN EN 13501-1 : 2010-01: Klassifizierung von Bauprodukten und Bauarten zu ihrem Brandver
halten - Teil 1: Klassifizierung mit den Ergebnissen a us den PrOfungen 
zum Brandverhalten von Bauprodukten 

DIN EN 13 162 : 2013-03: Warmedammstoffe tor Gebaude - Werkma!1ig hergestellte Produkte aus 
Mineralwolle (MW) - Spezifikation 

Bauregelliste in der jeweils gOitigen Fassung, veroffentlicht in den DIBt
Mitteilungen 
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Muster fi.ir 

UbereinstimmungserkUirung 

iBMB~~1 

- Name und Anschrift des Unternehmens, das den Rohrabschottungen ,Rockwool 
Rohrabschottung fUr brennbare Rohrleitungen" hergestellt hat 

- Baustelle bzw. Gebaude: 

- Datum der Herstellung: 

- Feuerwiderstandsklasse R 30, R 60, R 90 bzw. R 120·> 

Hiermit wird bestatigt, dass die Rohrabschottungen ,Rockwool Rohrabschottung fUr 
brennbare Rohrleitungen" hinsichtlich aller Einzelheiten fachgerecht und unter 
Einhaltung aller Bestimmungen des allgemeinen bauaufsichtlichen Prufzeugnisses Nr. P-
3726/4140-MPA BS der Materialprufanstalt fUr das Bauwesen, Braunschweig, vom 
20.11.2015 hergestellt und eingebaut wurde. 

FOr die nicht vom Unterzeichner selbst hergestellten Bauprodukte oder Einzelteile wird 
dies ebenfalls bestatigt, aufgrund 

- der vorhandenen Kennzeichnung der Teile entsprechend den Bestimmungen des 
allgemeinen bauaufsichtlichen Prufzeugnisses *l 

- eigener Kontrollen *l 

- entsprechender schriftlicher Bestatigungen der Hersteller der Bauprodukte oder Teile, 
die der Unterzeichner zu seinen Akten genom men hat. *l 

Ort, Datum Stempel und Unterschrift 

(Diese Bescheinigung ist dem Bauherrn zur Weitergabe an die zustandige Bauaufsichtsbehorde 
auszuhandigen.) 

' l Nichtzutreffendes streichen 



R 30- bis R 120-Abschottungen in Massivwanden 

brennbares Rohr 
gem. Anlage 5-9 

:> 600 

L12 

Kernbohrun 
oder Restspalt mit Beton. 

Meriel. bzw. Conlit Kit gem. 
Anlage 17 verschlieBen 

Rohrwerkstoff 
Aul3endurchmesser Rohrwandstarke 

d[mm] s [mm] 

~ 27,0 

>27,0 
:> 42,0 

GemaB >42,0 GemaB 
Anlagen 5·9 ::; 52,0 Anlagen 5-9 

>52,0 
:> 63,0 
> 63,0 

., 110,0 

Aile Schalen sind mit einem verzinkten Wickeldraht 
d ~ 0,6 mm mit 6 Wicklungen /lfd. M. am Rohr z u fixieren 

L 

(MaBe inmm] 

Massivwand bzw. Wand aus Gipswandbauplatten 
gem. DIN EN 12859 (ohne innere Hohlriiume) 

<; 600 

AbMnger 

U2 

n 
Conlit 150 U 

Bekleidungslange Mindestdammdicke Produktbezeichnung 
L(mm] D[mm] 

16,5-25 

19 ·24 

1000 24 · 25 Conlit 150 U 

33,5 . 38 

50.70 

Rohrabschottungen , Rockwool Rohrabschottung fur brennbare 
Rohrleitungen" 

Anlage 1 zum 

abP Nr. : 
der Feuerwiderstandsklasse R 30 bis R 120 nach DIN 4102-11 : 1985-12 P-3726/4140-MPA BS 

- Anwendungsbereich bei Einbau in massive Wande - vom 20.11.2015 



R 90-Abschottungen 

Rohrwerkstoff 

GemiiB 
Anlagen 5-9 

2 x 12,5 mm Gipskarton 

->: 600 

U2 

Restspalt mit GipsfOIIspachtel 
bzw. Conlit Kit gem. Anlage 17 
verschlieBen 

AuBendurchmesser Rohrwandstarke 
d (mm) s [mm] 

:> 27,0 

> 27,0 
:> 42,0 

> 42,0 GemaB 
:> 52,0 Anlagen 5-9 
> 52,0 
:> 63,0 
> 63,0 

s 110,0 

Aile Schalen sind mit einem verzinkten Wickeldraht 

Nichttragende raumabschlie~ende 
Trennwandkonstruktion in Metallstander

/ bauweise mit einer 2-lagigen beidseitigen 1-j .... .,..., -· Bep~""""' 
~~ , < 600 

-~-,;,;>-

[MaBe in mm] 

Abhanger 

U2 

Beplankung 2: 2 x 12,5 mm GKF Platte 

1 .. 2: 5o.j 

2: 100 

Bekleidungslange Mindestdammdicke Produktbezeichnung 
L[mm) D (mm] 

16,5 -25 

19-24 

1000 24-25 Conlit 150 U 

33,5- 38 

50-70 

d 2: 0,6 mm mit 6 Wicklungen /lfd . M. am Rohr zu fixieren 

Rohrabschottungen ,Rockwool Rohrabschottung fur brennbare 
Rohrleitungen" 

der Feuerwiderstandsklasse R 90 nach DIN 4102-11 : 1985-12 

- Anwendungsbereich bei Einbau in leichte Trennwande -

Anlage 2 zum 

abP Nr.: 
P-3726/4140-MPA BS 

vom 20.11 .2015 



R 120-Abschottungen in Leichten Trennwanden [MaBe in mm] 

2 x 12,5 mm Gipskarton 

Nichttragende raumabschlieBende 
Trennwandkonstruktion in Metallstander
bauweise (F 120) mit einer 2-lagigen 
beidseitigen Bekleidung bzw. Beplankung 

s 600 ssoo 

U2 U2 

ill.~~~~~~~if~'~,~~~~-~'\A· ,=-, ~-~ 

'iii~>'lJ 1 
brennbares Rohr 

gem. Anlage 5,7·9 

Restspalt mit Gipstollspachtel 
bzw. Conlit Kit gem. Anlage 17 
verschlieBen 

I. 

Conlit 150 U 

<': 120 .I 

Abhiinger 

Rohrwerkstoff 
AuBendurchmesser Rohrwandsti:irke Bekleidungslange Mindestdammdicke Produktbezeichnung 

d[mm] s [mm] L[mm] D [mm] 

5 27,0 16,5. 25 

> 27,0 
19 . 24 s 42,0 

GemaB > 42,0 GemaB 
1000 24 -25 Anlagen 5, 7-9 5 52,0 Anlagen 5, 7·9 

> 52,0 
33,5-38 

.$ 63,0 
> 63,0 

50 -70 
<; 110,0 

Aile Schalen sind mit einem verzinkten Wickeldraht 
d 2 0,6 mm mit 6 Wicklungen I lfd. M. am Rohr zu fixieren 

Rohrabschottungen , Rockwool Rohrabschottung fi.ir brennbare 
Rohrleitungen" 

der Feuerwiderstandsklasse R 120 nach DIN 4102-11 : 1985-12 

- Anwendungsbereich bei Einbau in leichte Trennwande -

Conlit 150 U 

Anlage 3 zum 

abP Nr.: 
P-3726/4140-MPA BS 

vom 20.1 1.2015 



R 30- bis R 120-Abschottungen in Massivdecken 

'<. -_;, 

Da 

brennbares Rohr 
gem. Anlage 5-9 

Massivdecke 

Kernbohrun 

C) 
It) ..,, 

oder Restspalt mit Beton, 
Martel, bzw. Conlit Kit 

gem. Anlage 17 
verschlief3en 

Conlit 150 U 

[MaBe in mm] 

Rohrwerkstoff 
AuBendurchmesser Rohrwandstiirke Bekleidungslange Mindestdammdicke Produktbezeichnung 

d[mm] s[mm] L [mm] D[mm] 

::; 27,0 16,5 . 25 

> 27,0 
19-24 ::; 42,0 

GemiiB > 42,0 GemaB 
1000 24 ·25 Anlagen 5·9 '5. 52,0 Anlagen 5·9 

> 52,0 
33,5. 38 s 63,0 

> 63,0 
50-70 s 110,0 

Aile Schalen sind mit einem verzinkten Wickeldraht 
d ~ 0,6 mm mit 6 Wicklungen / lfd. M. am Rohr zu f ixieren 

Rohrabschottungen , Rockwool Rohrabschottung fur brennbare 
Rohrleitungen" 

der Feuerwiderstandsklasse R 30 bis R 120 nach DIN 4102-11 : 1985-12 

- Anwendungsbereich bei Einbau in eine Massivdecke -

Conlit 150 U 

Anlage 4 zum 

abP Nr.: 
P-3726/4140-MPA BS 

vom 20.11 .2015 



Rohrwerkstoffe: [MaBe in mm] 

PE·HD, PE hart, PE weich, PE-X. PE, ABS, ASA 
(gilt nur fOr Rohrleitungen der Trinkwasser- und Heizungsversorgung) 

Die Rohrwerkstoffe entsprechen folgender Norm-Vorgabe: 

DIN 8074: 
DIN 19 533: 

DIN 19 535-1 : 

DIN 19 537-1: 
DIN 8072: 
DIN 8077: 
DIN 16 891: 
DIN V 19 561: 

DIN 16 893: 
DIN 16 969: 

Rohre aus Polyethylen (PE) -PE 63, PE 80, PE 100, PE-HD- Mar..e 
Rohrleitungen aus PE hart (Polyathylen hart) und PE weich (Polyathylen weich) fUr die 
Trinkwasserversorgung; Rohre, Rohrverbindungen, Rohrleitungsteile 
Rohre und Formstucke aus Polyethylen hoher Dichte (PE-HD} fOr heir..wasserbestandige 
Abwasserleitungen (HT) innerhalb von Gebi:iuden; Mar..e 
Rohre und Formsti.icke aus Polyethylen hoher Dichte {HOPE) fur Abwasserkanale und -leitungen; Mar..e 
Rohre aus PE weich (Polyathylen weich); Mar..e 
Rohre aus Polypropylen (PP); PP-H 100, PP-B 80, PP-R 80; Mar..e 
Rohre aus Acrylnitrii-Butadien-Styrol (ASS) oder Acrylnitrii-Styroi-Acrylester (ASA); Mar..e 
Rohre und Formstiicke aus Styroi-Copolymerisaten mit Steckmuffe fOr heir..wasserbestandige 
Abwasserteitungen (HT) innerhalb von Gebauden; Mar..e, Technische Lieferbedingungen 
Rohre aus vernetztem Polyethylen (PE-X); Mar..e 
Rohre aus Polybuten (PB) - PB 125- Mar..e 
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RohrauBendurchmesser in mm 

Rohrabschottungen , Rockwool Rohrabschottung fur brennbare 
Rohrleitungen" 

Anlage 5 zum 

abP Nr.: 
der Feuerwiderstandsklasse R 30 bis R 120 nach DIN 4102-11 : 1985-12 P-3726/4140-MPA BS 

- Anwendungsbereich fUr brennbare Rohre (sog. ,82"- Rohre) - vom 20.11 .2015 



Rohrwerkstoffe: [MaBe in mm] 

PVC-U, PVC-HI, PVC hart, PVC-C, PP 
(gilt nur fur Rohrleitungen der Trinkwasser- und Heizungsversorgung) 

Die Rohrwerkstoffe entsprechen folgender Norm-Vorgabe: 

DIN 8062: Rohre aus weichmacherfreiem Polyvinylchlorid (PVC-U, PVC-HI); 
DIN 6660: Rohrpost- Fahrrohre, Fahrrohrbogen und Muffen fu r Rohrpostanlagen aus weichmacherfreiem 

Polyvinylchlorid {PVC-U) 
DIN 19 531: Rohr und Formstucke aus weichmacherfreiem Polyvinylchlorid (PVC-U) mit Steckmuffe fUr 

Abwasserleitungen innerhalb von Gebauden; Maf!.e, Technische Lieferbedingungen 
DIN 19 532: Rohrleitungen aus weichmacherfreiem Polyvinylchlorid (PVC hart, PVC-U) fi.ir die Trinkwasser

versorgung; Rohre, Rohrverbindungen, Rohrleitungsteile; Technische Regel des DVGW 
DIN 8079: Rohre aus chloriertem Polyvinylchlorid (PVC-C) - PVC-C 250- Mal1e 
DIN 19 538: Rohre und Formstucke aus chloriertem Polyvinylchlorid (PVCC), mit Steckmuffe, fUr heif!.wasser

bestandige Abwasserleitungen (HT) innerhalb von Gebauden; Maf!.e, Technische Lieferbedingungen 
DIN EN 1451-1: Kunststoff-Rohrleitungssysteme zum Ableiten von Abwasser (niedriger und hoher Temperatur) innerhalb 

der Gebaudestruktur- Polypropylen (PP); Anforderungen an Rohre, FormstOcke und das Rohrleitungs
system 
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RohrauBendurchmesser in mm 

Rohrabschottungen , Rockwool Rohrabschottung fur brennbare 
Rohrleitungen" 

der Feuerwiderstandsklasse R 30 bis R 120 nach DIN 4102-11 : 1985-12 

- Anwendungsbereich fUr brennbare Rohre (sog. ,81 "- Rohre) -

Anlage 6 zum 

abP Nr.: 
P-3726/4140-MPA BS 

vom 20.11.2015 



Rohrwerkstoffe: 
Kunststoffverbundrohre PE/ALIPE mit einer bis zu 1,5 mm bzw.1, 0 mm dicken Aluminiumeinlage 
(gilt nur fiir Rohrleitungen der Trinkwasser- und Heizungsversorgung) 

mit einer max. Aluminiumtragschicht von 1,5 mm mit einer max. Aluminiumtragschicht von 1 ,0 mm 

Rohrdurchmesser Rohrwandstiirke lsolierdicke 
Rohrdurchmesser Rohrwandstarke lsolierdicke 

[mm] [mm] [mm] 
[mm) [mm] 

14 <!:2 16,5-25 
14 <! 2 

16 l!: 1,95 16,5-25 
16 <! 1,95 

18 <!:2 16,5-25 
18 <! 2 

20 <!:2 16,5-25 20 ~ 2 

22 <!:3 16,5-25 22 ?: 3 

25 l!: 2,3 16,5-25 25 ;?:2,3 

26 <!:2,35 16,5-25 26 ;?:2,35 

27 <!:2,4 16,5-25 27 ;?:2,4 

32 l!: 2,7 19.24 32 ;?:2,7 

34 l!: 2,8 19-24 34 ;?:2,8 

40 l!: 3,1 19 - 24 40 ;?: 3,1 

42 l!: 3,2 19-24 42 ;?:3,2 

50 l!: 3,7 24-25 50 ;?:3,7 
-------· 

52 l!: 3,8 24-25 52 ;?: 3,8 

63 <!:4,5 33,5-38 63 ;?:4,5 

65 <!: 4,5 50-70 65 ;?: 4,5 

75 l!: 5,0 50-70 7S ;?: S,O 

77 ;?: 6,1 

90 ?: 8,5 

92 ?: 8,5 
---- -

110 ?: 10 

Rohrabschottungen ,Rockwool Rohrabschottung fur brennbare 
Rohrleitungen" 

der Feuerwiderstandsklasse R 30 bis R 120 nach DIN 41 02-11 : 1985-12 

- Anwendungsbereich fUr Kunststoffverbundrohre mit dicker 
Aluminiumeinlage -

[mm] 

16 ,5-25 

16 ,5 - 25 

16 ,5 - 25 

16 ,5-25 

16 ,5-25 

16,5- 25 

16,5-25 

16.5-25 

19 -24 

19- 24 

19- 24 

19 - 24 

24- 25 

24- 25 

33,5 - 38 

50 - 70 

so - 70 
.... 

so - 70 

so -70 

50 - 70 
--; 

50 - 70 

An lage 7 zum 

abP Nr.: 
P-3726/4140-MPA BS 

vom 20.11 .2015 



Rohrwerkstoffe: 
Kunststoffverbundrohre PP-RIALIPP-R mit einer bis zu 150 1Jm dicken Aluminiumeinlage 
(gilt nur fur Rohrleitungen der Trinkwasser- und Heizungsversorgung) 

mit einer max. Aluminiumtragschicht von 2,0 mm 

l Rohrdurchmesser RohJWandstarke lsolierdicke 
[mm] [mm] (mm] 

f----
16 ~ 2.2 16,5 - 25 

20 ~ 2,8 16,5- 25 

25 ;:: 3,5 16,5- 25 

32 ?: 4,5 19-24 

40 ;:: 5,6 19-24 

l-
50 :?: 6,9 24 -25 

- ---------- ____ , 
63 ?: 8,7 33,5 - 38 

75 ?: 10,4 so- 70 

90 ?: 12,5 50-70 

110 ?: 15,2 so -70 
L_ 

Rohrabschottungen , Rockwool Rohrabschottung fur brennbare 
Rohrleitungen" 

der Feuerwiderstandsklasse R 30 bis R 120 nach DIN 4102-11 : 1985-12 

- Anwendungsbereich fOr Kunststoffverbundrohre mit dunner 
Aluminiumeinlage -

Anlage 8 zum 

abP Nr.: 
P-3726/4140-MPA BS 

vom 20.11 .2015 



Rohrtyp: 
aquatherm blue pipe- SDR 11 MF 
(gilt nur fur Rohrleitungen der Trinkwasser- und Heizungsversorgung) 

Rohrdurchmesser Rohrwandstarke 
[mm] [mm] 

50 4,6 

lsolierdicke 
[mm] 

24-25 
""--- ---- -+ 

63 5,8 33,5-38 
--------- ------r--------
f- 75 6,8 _ _J __ ~o __ 

90 8,2 50-70 
1--------

110 10 50 - 70 
J_ -

Rohrabschottungen ,Rockwool Rohrabschottung fur brennbare 
Rohrleitungen" 

der Feuerwiderstandsklasse R 30 bis R 90 nach DIN 4102-11 : 1985-12 

- Anwendungsbereich fUr Rohre Typ ,aquatherm blue pipe- SDR 11 MF" -

Anlage 9 zum 

abP Nr.: 
P-3726/4140-MPA BS 

vom 20.11 .2015 
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Prinzipskizze fi.ir Wand 
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brennbares Rohr 
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brennbares Rohr 
gem. Anlage 5-9 

Conlit 150 U 

Conlrt 150 U 
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f 

Aile Rohre durfen mit "Nuii-Abstand" verlegt 
werden .Nuii-Abstand auch mit 
mchtbrennbaren Rohren gemaf1 

Nichttragende raum
abschlie~ende Trennwand
konstruktion in Metallstander
bauweise mit einer 2-lagigen 
beidseitigen Bekleidung bzw. 
Beplankung 

ABP P-3725/41 30 MPA-BS zulassig 

Aile Schalen sind mit einem verzinkten Wickeldraht 
d ;:.: 0,6 mm mit 6 Wicklungen /lfd. M. am Rohr zu fixieren 

Rohrabschottungen ,Rockwool Rohrabschottung fur brennbare 
Rohrleitungen" 

der Feuerwiderstandsklasse R 30 bis R 120 nach DIN 4102-11 : 1985-12 

- T- StUcke und goo- Bogen sowie Gruppenanordnung -

Anlage 10 zum 

abP Nr.: 
P-3726/4140-MPA BS 

vom 20. 11.2015 



[MaBe in m m] 

Decke F 90 

Massivdecke I' mox.0 330 ,

1 

Conlit Fire Plu 

Die eingeklebten Conlit Fire Plug sind durch Sicherheitsma(Snahmen 
(z.B. Anordnung eines Trittschutzes) so zu sichern , dass der Conlit Fire Plug 
im Gebrauchszustand nicht hera us getreten werden kann. 

Bei Nachbelegung sind die Randbedingungen gem. Anlagen 1 - 10 
zu berOcksichtigen 

Rohrabschottungen , Rockwool Rohrabschottung fUr brennbare 
Rohrleitungen" 

der Feuerwiderstandsklasse R 30 bis R 90 nach DIN 41 02-11 : 1985-12 

- Anwendungsbereich Reserveabschottung -

Anlage 11 zum 

abP Nr.: 
P-3726/4140-MPA BS 

vom 20.1 1.2015 



R 30- bis R 120-Abschottungen in Massivdecken 

r 
?"'":2.1 

Da 
Massivdecke 

Kernbohrun 
oder Restspalt mit Beton, 

Miirtel, bzw. Conlit Kit 
gem. Anlage 17 

verschlief3en 

Conlit 150 U 

brennbares Rohr 
gem. Anlage 5-9 

[MaBe in mm] 

Rohrwerkstoff 
Au Bendurchmesser Rohrwandstarke Bekteidungslange Mindestdammdicke Produktbezeichnung 

d[mm] s[mm] L[mm] O{mm] 

:<;; 27,0 16,5 -25 

> 27,0 
19-24 ::;; 42,0 

GemSB > 42,0 GemaB 
1000 24-25 Anlagen 5-9 ::;; 52,0 Anlagen 5·9 

> 52,0 
33,5 - 38 

~ 63,0 

> 63,0 
50 -70 

:5: 110,0 

Aile Schalen sind mit einem verzinkten Wickeldraht 
d ~ 0,6 mm mit 6 Wicklungen / lfd. M. am Rohr zu f ix ieren 

Rohrabschottungen , Rockwool Rohrabschottung fur brennbare 
Rohrleitungen" 

der Feuerwiderstandsklasse R 30 bis R 120 nach DIN 4102-11 : 1985-12 

- Asymmetrische Streckenisolierung bei Einbau in eine Massivdecke -

Conlit 150 U 

An lage 12 zum 

abP Nr.: 
P-3726/4140-MPA BS 

vom 20.11 .2015 



R 30- bis R 120-Abschottungen in Massivdecken 

...I 

brennbares Rohr 
gem. Anlage 5-9 

Conlit 150 U 

Massivdecke 

Kernbohrun 

0 ., 

oder Restspalt mit Beton, 
Martel, bzw. Conlit Kit gem. Anlage 17 

verschlieBe 

[MaBe in mm) 

Rohrwerkstoff 
AuBendurchmesser Rohrwandstarke Bekleidungslange Mindestdammdicke Produktbezeichnung 

d[mm] s [mm] L[mm] D[mm] 

$ 27,0 16,5-25 

> 27,0 
19 - 24 $ 42,0 

GemaB > 42,0 GemaB 
1000 Anlagen 5·9 $ 52,0 Anlagen 5·9 24 . 25 

> 52,0 
33,5. 38 :::; 63,0 

> 63,0 
50 · 70 $ 110,0 

Aile Schalen sind mit einem verzinkten Wickeldraht 
d ~ 0,6 mm mit 6 Wicklungen / lfd. M. am Rohr zu fixieren 

Rohrabschottungen ,Rockwool Rohrabschottung fur brennbare 
Rohrleitungen" 

der Feuerwiderstandsklasse R 30 bis R 120 nach DIN 4102-11 : 1985-12 

- Asymmetrische Streckenisolierung bei Einbau in eine Massivdecke-

Conlit 150 U 

An lage 13 zum 

abP Nr.: 
P-3726/4140-MPA BS 

vom 20.11.2015 



R ao- bis R 90-Abschottungen in leichten Trennwanden und Massivwande 

Kernbohrung 
oder Rests alt mit Beton, 

Mortel, bzw. Conlit Kit 
gem. Anlage 17 

verschliel!en 

Nichttragende raumabschlieBende 
Trennwandkonstruktion in 
Metallstanderbauweise mit einer 2-
lagigen beidseitigen Bekleidung 
bzw. Beplankung 

Massivwand 

L 

[MaBe in mm] 

Beplankung ? 2x 12,5 m GKF Platte 

Rohrwerkstoff 
AuBendurchmesser Rohrwandstiirke Bekleidungsliinge Mindestdiimmdicke Produktbezeichnung 

d [mm] s [mm] L[mm] D [mm] 

~ 27,0 16,5 . 25 

> 27,0 
19 ·24 

~ 42,0 

GemiiB > 42,0 GemiiB 
1000 24 ·25 Anlagen 5·9 :0: 52,0 Anlagen 5·9 

> 52,0 33,5. 38 
:0: 63,0 
> 63,0 50 -70 
$ 110,0 

Aile Schalen sind mit einem verzinkten Wickeldraht 
d ~ 0,6 mm mit 6 Wicklungen /ltd. M. am Rohr zu fixieren 

Rohrabschottungen , Rockwool Rohrabschottung fOr brennbare 
Rohrleitungen" 

der Feuerwiderstandsklasse R 30 bis R 90 nach DIN 4102-11 : 1985-1 2 

- Asymmetrische Streckenisolierung bei Wandeinbau -

Conlit 150 U 

Anlage 14 zum 

abP Nr.: 
P-3726/4140-MPA BS 

vom 20.11 .2015 



R 30· bis R 120-Abschottungen - Anwendungsbereich Heizkorperanschli.isse 

R 30 bis R 120 

brennbares Rohr 

Massivdecke 

Passende Kernlochbohrung 
' oder Restspalt mit Beton, 

MOrtal, bzw. Conlit Kit 
gem. Anlage 17 verschlieBen 

Conlit 150 U 

--~-

Massivdecke 

[MaBein mm) 

Rohrwerkstoff 
AuBendurchmesser Rohrwandstarke Bekleidungslange Mindestdiimmdicke Produktbezeichnung 

d [mm] s [mm] l [mm] D [mm] 

$ 27,0 16,5-25 

> 27,0 
1 9 ~ 24 $ 42,0 

GemiiB > 42,0 GemiiB 
1000 Anlagen 5·9 $ 52,0 Anlagen 5·9 24 . 25 

> 52,0 
33,5 . 38 $ 63,0 

> 63,0 
50 .70 $ 110,0 

Aile Schalen sind mit einem verzinkten Wickeldraht 
d ~ 0,6 mm mit 6 Wicklungen /lfd. M. am Rohr zu fixieren 

Rohrabschottungen ,Rockwool Rohrabschottung fur brennbare 
Rohrleitungen" 

der Feuerwiderstandsklasse R 30 bis R 120 nach DIN 41 02-11 : 1985-12 

- - Anwendungsbereich Heizkorperanschlusse -

Conlit 150 U 

An lage 15 zum 

abP Nr.: 
P-3726/4140-MPA BS 

vom 20. 11 .2015 



R 30· bis R 90-Abschottungen in leichten Trennwanden, 
Massivwanden und Massivdecken 

brennbares Rohr 
SANIPEX 

SANIPEX MT 

2 x 12,5 mm Gipskarton 

:S 600 

U2 

bzw. Conlit Kit gem. Anlage 17 
verschlieBen 

Leichte Trennwand F 30 bis F 90 
mit einer 2-lagtgen Bekleidung 
des Standerwerkes je Seite, 
bzw. gem. Anlage 18 

~ 600 

I. ~~J .I 0 

[MaBe in mm] 

Abhanger 

AuBendurchmesser Bekleidungslange Rohrwandstarke Mindestdammdicke Produktbezeichnung 
Rohr Da [mm] L[mm] [mm] D [mm] 

Hersteller: JRG <; 27,0 i!: 2,25 16,5- 25 
SANIPEX 1000 Conlit 150 U 

SANIPEX MT > 27,0 
i!:3,5 19 - 24 

:S 42,0 

Diese Anwendung gilt auch fur Durchfiihrungen durch F 90 Massivwande <! 100 mm und F 90 Massivdecken <! 150 mm 

Aile Schalen sind mit einem verzinkten Wickeldraht 
d ?. 0,6 mm mit 6 Wicklungen /lfd. M. am Rohr zu f ixieren 

Rohrabschottungen ,Rockwool Rohrabschottung fOr brennbare 
Rohrleitungen" 

der Feuerwiderstandsklasse R 30 bis R 90 nach DIN 4102-1 1 : 1985-1 2 

- Anwendungsbereich fUr ,SANIPEX"- bzw. ,SANIPEX MT"- Rohre -

Anlage 16 zum 

abP Nr. : 
P-3726/4140-MPA BS 

vom 20.11 .2015 



A 30-120Wand-/DeckendurchfUhrung mit Stopflosung + Conlit Kit 
als alternative zur Vollausfullung des Ringspaltes mit Conlit Kit 

brennbares Rohr 
gem. Anlage 5-9 

Conlit Kit 

Massivdecke 
bzw. Wand 

Oammung entsprechend abP
Anlage 1-4 bzw. 16 

Die umlaufende Breite des Conlit-Kits muss Omm < b s 30mm betragen. 

Rohrabschottungen , Rockwool Rohrabschottung fur brennbare 
Rohrleitungen" 

[MaBe in mm] 

Anlage 17 zum 

abP Nr.: 
der Feuerwiderstandsklasse R 30 bis R 120 nach DIN 4102-11 : 1985-12 P-3726/4140-MPA BS 

- Alternative Ringspaltverfullung - vom 20.11.2015 



System Wand- Unter- FERMACELL· Mineral- Dicke Klassifi- Verwendbarkeits-
dicke konstruktion Beplankung wolle zierung nachweis 

je Seite 

[mm] [Typ) [n x mm] [Typ] [mm] 

- -·-·-- - -

~ •\ j. 1, } fl ~ 100 ~ CW 50x50x0,6 2 X 12,5 Therma-
~40 F 90-A 

abz2
> Nr. 

'\ i 1 • 

rock1
> Z-19.32-2163 

1) die Mindestrohdichte muss den Angaben der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Nr. Z-19.32-2163 
entsprechen 

2) abZ ~ allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung 

Rohrabschottungen ,Rockwool Rohrabschottung fur brennbare 
Rohrleitungen" 

der Feuerwiderstandsklasse R 30 bis R 90 nach DIN 4102-11 : 1985-12 

- Leichte Trennwand ,PRUF" nach abZ Nr. Z-19.32-2163-

Anlage 18 zum 

abP Nr.: 
P-3726/4140-MPA BS 

vom 20.11 .2015 



VI 

:2' 100 

:; 450 

0 
0 
N 
/\1 

Abstand der Gruppen 
untereinander ;;:. 100 mm wenn 
ein Standerprofi l vorhanden 

Abstand der Gruppen 
unterelnander > 200 mm wenn 
kein Standerprofil vorhanden 

[MaBe in mm] 

Rohrabschottungen , Rockwool Rohrabschottung fur brennbare 
Rohrleitungen" 

Anlage 19 zum 

abP Nr.: 
der Feuerwiderstandsklasse R 30 bis R 90 nach DIN 4102-11 : 1985-12 P-3726/4140-MPA BS 

- Gruppenanordnung in leichten Trennwanden - vom 20.1 1.2015 



R 30-R 120 Deckendurchfuhrung im Wandbereich [MaBe in mm] 

- Durchfiihrung einzelner Rohre mit einem Abstand untereinander von a ~ 100mm-

r Mediumrohr 

Passende Kernbohrung 
"U2 oder Rests alt mit Beton. 

;, U2 

Mi.irtel ,bzw. Conlit Kit 
gem. Anlage 17 verschlieBen 

.~ ~ 

~ 
?~ 

~ 
< 
~ 
~ 

{ 

-
~·; 

~? 

~ > 
~ 
< . 
)-

~ 
:5: , -

"' 
R 
~ 

~ 
1 

Wenn der Soalt zur Massivwand 
< Dicke der Rohnsolierung gemaB - Anlage 4, 12 bzw. 13 ist, ist der 
Dammstolf in diesem Bereich dar 
Spaltdicke anzupassen. wobei die 
Dicke der Rohrisolierung 
mindestens 2/3 der geforderten 
Rohrisolierungsdicke gemaB 
Anlage 4, 12 bzw. 13 betragen 
muss. 

Massivdecke 

Massivwand 

Rohrabschottungen , Rockwool Rohrabschottung fur brennbare 
Rohrleitungen" 

Anlage 20 zum 

abP Nr. : 
der Feuerwiderstandsklasse R 30 bis R 120 nach DIN 4102-11 : 1985-12 P-3726/4140-MPA BS 

- DeckendurchfOhrung im Wandbereich - vom 20.11 .2015 



R 30-R 120Wand-/DeckendurchfUhrung mit Hullrohr [MaDe in mm] 

brennbares Rohr 
gem. Anlage 5-9 

Massivdecke 

Conllt Kit 

PP/PVC - KG Hullrohr. beidseiti der Wand/Deck 
bOndig mil Bauteiloberflache. 
Wahlweise dart in der Decke ein Hullrohr aus 
Kupfer/Stahl (AuBendurchmesser d = 190 mm und 
Wandstarke s 1.5 mm), dass beidseit1g der Decke 
max. ~ 1 0 mm Obersteht, angeordnet sein. 

Dam mung entsprechend A lage 1·3, 14 (Wand) bzw. 
Anlage 4. 12, 13 (Decke) 

Die umlaufende Breite des Conlit-Kits muss Omm < b :5 30mm betragen. 

Rohrabschottungen , Rockwool Rohrabschottung fur brennbare 
Rohrleitungen" 

der Feuerwiderstandsklasse R 30 bis R 120 nach DIN 4102-11 : 1985-12 

- Wand- und DeckendurchfOhrung in Verbindung mit einem Hullrohr -

Anlage 21 zum 

abP Nr.: 
P-3726/4140-MPA BS 

vom 20. 11 .2015 



R 30-90 Wand-/Deckendurchfi.ihrung mit Rohrbegleitheizung 

Hers teller 

Typ 

Nenn· 
spannung 

Ne nleistung 
(' auf 
gedam ten 
Metallrohren) 

Max. 
Abmessungen 
in mm(BxH) 
Gewicht 

Lkq/mJ 

MOrtei/Beton 
bzw. Conlit Kit 

Dammung entsprechend 
Anlage 4 

HWAT-
L 

AC 
230V 

7 W/m* 
bei 

45"C 

13,8 X 

6,8 

0,1 2 

Mediumrohr 
brennbar 

HWAT 
-M 

AC 
230V 

9 
W/m* 

bei 
ss·c 
13,7 X 

7,6 

0,1 2 

HWAT-
R 

AC 
230V 

12 
Wtm• 

bei 
70"C 

16,1 X 

6,7 

0.14 

Kabel der 
Rohrbegleitheizung 

Pentair Technical Solution - Raychem 
FS- FS- FS- 3BTV2- 8BTV2- FS- 10XL2-
A2X B2X C-2X CT CT C1 0- ZH 

2X 
AC AC AC AC AC AC AC 

230V 230V 230V 230V 230V 230V 230V 
10 26 31 10 31 

10 
W/m* Wtm• Wlm* Wtm• 36 W/M W/m 

W/m 
bei bei bei bei bei O"C bei 

bei 5" s·c 5"C s·c 10"C 5" 

13,7 13,7 12,7 11,7 X 16,1 X 12,7 13,7 X 

X 6,2 X 6.2 X 5,3 6,2 6,2 X 5,3 6,2 

0,1 3 0,13 0,13 0,11 0,13 0,13 0,1 3 

Rohrabschottungen , Rockwool Rohrabschottung fur brennbare 
Rohrleitungen" 

der Feuerwiderstandsklasse R 30 bis R 90 nach DIN 4102-11 : 1985-12 

- Wand- und DeckendurchfUhrung in Verbindung mit Rohrbegleitheizungen -

Massivdecke 

1SXL2- 26XL2- 31XL2-
ZH ZH ZH 

AC AC AC 
230V 230V 230V 

15 26 3 1 
W/m W/M W/m 
bei be1 bei 
s·c s·c s·c 

13,7 X 13,7 X 13,7 X 

6,2 6,2 6,2 

0,13 0,13 0,13 

Anlage 22 zum 

abP Nr.: 
P-3726/4140-MPA BS 

vom 20.11 .2015 



Massivdecke 

~I 

Decke 

Contit 150U 

Restspall m~ Beton 
Monet verschtieBen 

Aile Schaten Sind mit einem verzinkten Wickeldraht 
d = 0,6mm mit 6 Wicklungen I lfm am Rohr zu fixieren. 

Halterung zur Lagefixlerung der Strecken
isolierung (z.B. Rohrschelle) 

- -·---
IBekleidungs tilnge-M~;stdiimmdicke 

Rohrwerkstoff 
AuBendurchmesser Rohrwandstarke Produk1bezeichnung 

d{mm] s [mm] I l [mm] O[mm] 

~ 27.0 16,5 - 25 

> 27,0 
19- 24 

~ 42.0 

GemaB > 42.0 GemiiB 
Anlagen 5-9 s 52,0 Anlagen 5·9 1000 24.25 

> 52.0 
33,5. 38 ,;_ 63,0 

> 63.0 
50 . 70 

<" 110.0 I 

Rohrabschottungen , Rockwool Rohrabschottung fUr brennbare 
Rohrleitungen" 

der Feuerwiderstandsklasse R 30 bis R 120 nach DIN 4102-11 : 1985-12 

- Anwendungsbereich bei Einbau in eine Massivdecke und unterbrochener 
Rohrisolierung -

Conlit 150 U 

Anlage 23 zum 

abP Nr.: 
P-3726/4140-MPA BS 

vom 20.11 .2015 



Übereinstimmungserklärung 
 
Ausführendes!Unternehmen:!

Anschrift:!

Baustelle!bzw.!Gebäude:!

Zeitraum!der!Herstellung:!

Feuerwiderstandsklasse:! R bis!R

Hiermit!wird!bestätigt,!dass!alle!Rockwool!Rohrabschottungen!in dem o. g. Gebäude!
hinsichtlich!aller!Einzelheiten!fachgerecht!und unter!Einhaltung!aller!Bestimmungen!der
allgemeinen!bauaufsichtlichen!Prüfzeugnisse!der!Materialprüfanstalt!für!das!Bauwesen,!
Braunschweig,!bzw.!der!allgemeinen!bauaufsichtlichen!Zulassung!des!Deutschen!Instituts!
für!Bautechnik!in Berlin,!hergestellt!und!eingebaut!wurden.!

für!nichtbrennbare!Rohrleitungen! ABP-Nr.!P-3725/4130-MPA!BS!

für!brennbare!Rohrleitungen! ABP-Nr.!P-3726/4140-MPA!BS!

für!Bauteil-Stopfen! ABP-Nr.!P-3725/4130-MPA!BS!

für!Bauteil-Stopfen! ABP-Nr.!P-3726/4140-MPA!BS!

für!Kunstoff-Gasrohrleitungen! ABZ-Nr.!Z-1917-1964!

Für!die nicht!vom!Unterzeichner!hergestellten!Bauprodukte!oder!Einzelteile!(z.B.!
Steinwolleschalen)!wird!dies!ebenfalls!bestätigt,!auf!Grund!entsprechender!schriftlicher!
Bestätigungen!der Hersteller!der!Bauprodukte,!die!der!Unterzeichner!zu!seinen!Akten!
genommen!hat.!

(Ort,!Datum)! (Stempel!und Unterschrift)!

(Diese!Bescheinigung!ist!dem Bauherrn!zur!Weitergabe!an die!zuständige!Bauaufsichts-
behörde!auszuhändigen.)!




